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Jahrgang 1990 Ausgegeben am 28. Juni 1990 145. Stück

341. Verordnung: Änderung der Arbeitsruhegesetz-Verordnung
342. Verordnung: Bildung der Jahreshaupt- und Jahresergänzungslisten der Geschworenen und Schöffen

3 4 1 . Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales vom 22. Mai 1990, mit der
die Arbeitsruhegesetz-Verordnung geändert

wird

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Arbeitsruhegeset-
zes, BGBl. Nr. 144/1983, wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten die Anlage zur Verordnung des Bundes-
ministers für soziale Verwaltung betreffend Aus-
nahmen von der Wochenend- und Feiertagsruhe,
BGBl. Nr. 149/1984, zuletzt geändert durch BGBl.
Nr. 171/1990, wie folgt geändert:

1. Dem Abschnitt III (Hüttenwerke und Metall-
verarbeitung) wird folgende Z 19 angefügt:

„19. Herstellung von Leiterplatten in Feinstleiter-
technologie
Das Bohren der Leiterplatten, das galvani-
sche Aufbringen von Kupfer und die
Strukturierung der Leiterplatten mittels Fo-
toprozeß."

2. Abschnitt XV Z 4 lautet:
„4. Zahntechniker

Dringend erforderliche Reparaturen von
Zahnprothesen und Zahnersatzstücken."

Die bisherigen Z 4 bis 8 erhalten die Bezeichnun-
gen „5 bis 9".

Geppert

342. Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 18. Juni 1990 über die Bildung der
Jahreshaupt- und Jahresergänzungslisten der

Geschworenen und Schöffen

Auf Grund der §§12 Abs. 2, 18 Abs. 4 des
Bundesgesetzes über die Berufung der Geschwore-
nen und Schöffen vom 25. April 1990 (Geschwore-
nen- und Schöffengesetz 1990 — GSchG), BGBl.
Nr. 256, wird verordnet:

§ 1. (1) Die Verzeichnisse (§§ 5 Abs. 3, 6, 10 bis
12 GSchG) der in der Anlage genannten Gemeinden
(Gemeindebezirke) bilden jeweils die Jahresergän-
zungsliste des örtlich zuständigen in Strafsachen
tätigen Gerichtshofes erster Instanz, die Verzeich-
nisse aller übrigen Gemeinden bilden jeweils die
Jahreshauptliste.

(2) In die Vorschläge (§ 18 Abs. 2 und 3 GSchG)
aufgenommene Personen mit Wohnanschriften in
den in der Anlage genannten Gemeinden (Gemein-
debezirken) bilden jeweils die Jahresergänzungsliste
für Jugendstrafsachen, alle übrigen in die Vor-
schläge aufgenommenen Personen bilden jeweils die
Jahreshauptliste.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1990 in
Kraft.

Foregger

Anlage zu § 1 der Verordnung über die Bildung der Jahreshaupt- und Jahresergänzungslisten der
Geschworenen und Schöffen
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